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1 ÜBERSICHT DER WERTERMITTLUNGSDATEN 

Bewertungsobjekt: 

Bewertungszweck: 

Kataster: 

Grundstücksfläche: 

Sachverhalt: 

Hauptstraße 34 
56337 Arzbach 

Der Verkehrswert wird im Zwangsversteigerungsverfahren 
zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft am 
Amtsgericht Lahnstein - AZ 6 K 5/24 - benötigt. 

Gemarkung: Arzbach 
Flur: 13 
Flurstück: 30/1 

Insgesamt 375 m2 

Das in der Flurkarte angegebene Gebäude im Bereich des 
Bewertungsgrundstücks wurde laut Angaben der Miteigen­
tümerin nach einer Explosion und einem daraus resultie­
renden Brandschaden abgerissen. 
Das Grundstück ist aktuell unbebaut und bis auf das ausge­
übte Wegerecht des Nachbargrundstücks auch ungenutzt. 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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2 VORBEMERKUNGEN 

Auftraggeber: 

Grund der Gutachtenerstel­
lung: 

Eigentümer (laut Grund­
buch) : 

Art des Bewertungsobjekts: 

Werterm ittlu ngsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Tag der Ortsbesichtigung: 

Teilnehmer Ortstermin: 

Mieter/Pächter: 

AZ 25-08-01 

Amtsgericht Lahnstein 
Rechtspflegerin Frau Schmitz 
Bahnhofstraße 25 
56112 Lahnstein 

Seite 4 von 32 

Der Verkehrswert wird im Zwangsverste igerungsverfahren 
zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft am 
Amtsgericht Lahnstein - AZ 6 K 5/24 - benötigt. 

Name wird aus Datenschutzgründen nicht genannt 

Das Grundstück ist unbebaut. 

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich 
die Wertermittlung bezieht. 
Es wird der Tag der der Fertigstellung des Gutachtens und 
damit der 19.11.2025 zugrunde gelegt. 

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt , auf den sich der für 
die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand be­
zieht. Er entspricht den Wertermitt lungssti chtage n, es sei 
denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der 
Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt 
maßgebend ist. 

16.10.2025 

Name wird aus Datenschutzgründen nicht genannt 

Keine. 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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Herangezogene Unterlagen, 
Erkundigungen , Informa-

AZ 25-08-01 Seite 5 von 32 

tionen: • lizenzierte Geobasisdaten der Firma on-geo 

• Auszug aus der Bodenrichtwertkarte von 
Arzbac h 

• Auskunft zum Inhalt des Flächennutzungsp lans; 

• Unbeglaubigter Auszug aus dem Grundbuch von 
Arzbach , Blatt 1167; 

• Auskunft zum Inhalt des Baulastenverzeichnisses 

• Ausku nft zur beitrags- und abgabenrecht lichen Situation 
des Bewertungsobjektes 

• Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz und 
2025 

• Wikipedia 

56337 Arzbach, Hauptstraße 34 
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Übersichtskarten 

56337 Arzbach, Hauptst raße 34 
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56337 Arzbach, Hauptst raße 34 
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Hochwassergefährdung 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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Starkregengefährdung 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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4.2 Mikrolage 

Stadtlage: 

MIKROLAGE 

Wohnumfeldtypologie (Quartier) 

Typ ische Bebauung (Quartier) 

INFRASTRUKTUR{LUFTLINIE) 

nächste Autobahnanschlussste lle (km) 

nächster Bahnh of (km) 

nächst er ICE-Bahnhof (km) 

nächster Flughafen (km) 

nächster ÖPNV (km) 

AZ 25-08-01 Seite 14 von 32 

Das Bewertungsobjekt befindet sich in Ortslage 
von Arzbach. Ein Kindergarten sowie eine Grund­
schule sind im Ort. Die nächstgelegenen 
weiterführenden Schulen sind in Bad Ems. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in 
Neuhäusel zu finden, ansonsten in Bad Ems. 
Eine Arztprax,is ist im Ort ansässig. Das nächste 
Krankenhaus befindet sich in Montabaur. 
Eine Bushaltestelle mit mäßigen Verbindungen ist 
fußläufig erreichbar. 

Alte Häuser auf dem Land; Einfache Berufe auf dem 
Land 

1-2 Familienhäuser in homogen bebautem Straßen­
abschnitt 

Ansch lussstelle Höhr-Grenzhausen (9,4 km) 

Bahnhof Bad Ems (5,9 km) 

Bahnhof Montabaur (9,1 km) 

Siegerland (43,2 km ) 

Bushaltestelle Gasthaus Wieseng rund (0,2 km) 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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VERSORGUNG/ DIENSTLEISTUNG {LUFTLINIE) 

U Allgemeln Arzt (3, 4 km) 

ii.' Zahnarzt (2,7 km) 

l:! Krankenhaus (5, 1 km) 

r;J Apotheke (2,6 km) 

'?j LEH Oiscounter (2,8 km) 

l'i) EKZ (10,8 km) 

i;:J K1ndergarten (0.5 km) 

laJ Grundschule (0,2 km) 

t;1 Realschule (5,7 km ) 

Hauptschule (1 1,7 km) 

lij! Gesamtschule {12,3 km) 

IIJ Gymnaslum (5,7 km) 

GI Hochschule {9,7 km) 

U DB Bahnhof (5,9 km) 

l;J Flughafen (43,2 km) 

g OB Bahnhof ICE (9,1 km ) 

MIKROLAGEEINSCHÄTZUNG DER OBJEKTADRESSE - 7 - (EI NFACH ) 
Die Mlkrolageeinschätzung trifft eine Aussage zum Preisniveau der Adresse Im Verhältnis zum Landkreis, in dem die Adresse liegt. Die on-geo Lagceinschätzung 
wird aus Immobil ienpreisen und -mieten errechnet. 

:,; .. . . ·.. . 
_!1_ ~!.. - .... 

10 {katastrophal ) 9 8 7 6 4 3 2 l (exze llent) 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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Stadtplan 

56337 Arzbach , Hauptst raße 34 
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Art der Bebauung und Nutzungen 
in der Straße: überwiegend Wohnbebauungen in der Umgebung, 

Immissionen: Erhöht durch die Lage an der Durchgangsstraße 

Wohn- und Geschäftslage: Einfache Wohnlage, als Geschäftslage nicht geeignet; 

Visibilität: Das Bewertungsgrundstück ist von der Straße aus gut 
ersichtlich. 

Drittverwendungsmögichkeit: Mäßig. 

zusammenfassende Beurteilung: Das Bewertungsgrundstück befindet sich in mäßiger 
Lage und ist eingeschränkt bebaubar. 
Die Vermarktung solcher Flächen wird als mäßig ein­
gestuft. 

56337 Arzbach, Hauptstraße 34 
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Luftbild 

Orthopho to/Luftbild in Farbe 
Digita le Orthophotos sind verzerrungsfreie, maßstabsgetreue und georeferenzierte Luftbilder auf der Grundlage einer 
Befliegung des Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation {LVermGeo) Rheinland- Pfalz. Das Orthophoto ist 
in Farbe mit eine r Auflösung von bis zu 40 cm. Die Luftbilder liegen flächendec kend für das gesamte Land Rheinland­
Pfalz vor und werden im Maßstab von 1: 1.000 bis 1: 5.000 angeboten. 

Datenquelle 
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfa lz Stand: Aktue ll bis 2 Jahre 

56337 Arzbach, Hauptstraße 34 
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4.3 Grundstücksgegebenheiten 

Straßenfront 

Grundstücksgröße: 

Topografie: 

Grundstücksform: 

Flurkarte 

AZ 25-08-01 

ca. 14,00 m 

375 m2 

Seite 19 von 32 

Von der Straße aus ansteigend; 

Unregelmäßig, teilweise unzweckmäßig; 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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Hinweis: Das angegebene Gebäude ist nicht mehr vorhanden! 

Auszug von Teilinhal 'ten aus de m Amtlichen Liegenschaft s k atas terinformation ssyste m (ALKIS ® ) 
o,e Ueqenschaftskarte - generiert aus dem Amtlichen L,egenschaftskataster- lnformalionssystem (ALKIS®) - stellt den Nachweis des L,egenschaftskotasters fur 
die Luge und d,e Beschreibung der Liegenschaften dar. o,e Karte enthält u.a . d,e Hausnummern, Gebaude, Straßennamen, Flurstucksgrenzen und Flurstucks­
nummern. 

Date nquelle 
Liegenschaft skarte Rheinland -Pfalz, Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland -Pfalz Stand: August 
2025 

4.4 Erschließung 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Baugrund, Grundwasser 
(soweit augensche inlich ersicht­
lich): 

Anschlüsse an Ver- und Entsor­
gungsleitungen: 

Grenzverhältnisse , nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 

Die „Hauptstraße " ist eine Straße mit im Verhält­
nis zum Ort regem Verkehrsaufkommen. 

Vollständig ausgebaut, die Fahrbahn ist asphal­
tiert, gepflasterte Gehwege sind beidseitig vor­
handen. Öffentliche Parkplätze sind in geringer 
Anzahl vorhanden. 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Bau­
grundsituation insoweit berücksichtigt, wie sie in 
die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte 
eingeflossen ist. Darüberhinausgehende vertie­
fende Untersuchungen und Nachforschungen 
wurden nicht angestellt. 

Sind keine vorhanden . 

Das Bewertungsgrundstück ist unbebaut. 
An die nördliche Grundstücksgrenze grenzt das 
Nachbargebäude. 

56337 Arzbach, Hauptstraße 34 

 



Immobilienbewertung Löw AZ 25-08-01 Seite 21 von 32 

5 RECHTLICHE GEGEBENHEITEN 

5.1 Privatrechtliche Situation 

Grundbuchlich gesicherte 
Belastungen: 

Bodenordnungsverfahren: 

Nicht eingetragene Rechte und 
Lasten: 

5.2Öffentlich-rechtliche Situation 

- Flur 13 Parzelle 29 belastet mit einem Wander­
recht zu Gunsten Flur 13 Parzelle 31 und 32 
eingetragen bei Anlegung des Grundbuchs am 
5. Dezember 1905 und über Blatt 525 hierher 
umgeschrieben am 18. Mai 1978. 

Es wird unterstellt, dass es sich hierbei um ein 
historisches heute nicht mehr relevantes Recht 
handelt und deshalb keine Wertbeeinflussung 
gegeben ist. Parzelle 29 besteht nicht mehr. 

- Grunddienstbarke it (Geh- und Fahrrecht) für 
den jewe iligen Eigentümer von Grundstück 
Arzbach Blatt 1810 Bestandsverze ichnis-Num­
mer 1 (von Amts wegen berichtigt) Flur 13 Flur­
stück 32/2 

Es wird im südlichen Grundstücksbere ich eine 
Teilfläche als Zufahrt zu den Garagen im hinte­
ren Bereich des begünstigten Nachbargrund­
stücks genutzt. 

Sind keine eingeleitet. 

Sind keine bekannt. 

Baulasten, Altlasten, Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenver­
zeichnis: 

Altlasten: 

Laut schriftlicher Auskunft der Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises ist das Flurstück 30/1 nicht belas­
tet. 

Untersuchungen im Hinblick auf das Vorliegen von 
Altlasten wurden nicht angestellt. 
Verdachtsmomente sind nicht gegeben. 
In der Bewertung wird von einem altlastenfre ien 
Zustand ausgegangen! 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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Schadstoffbelastung: 

Denkmalschutz: 

Bauplanungsrecht 

Darstellung im Flächennutzungs­
plan: 

Festsetzungen im Bebauungs­
plan: 

Bauordnungsrecht 

Anmerkung: 

AZ 25-08-01 Seite 22 von 32 

Verdachtsmomente waren für die Sachverständige 
weder visuell erkennbar noch wurden darauf hindeu­
tende Gerüche wahrgenomme n. 
In der Bewertung wird von einem schadstofffreien Zu­
stand ausgegangen. 

Das Flurstück ist nicht bebaut, Denkmalschutz besteht 
somit nicht. 

Der Bereich des Bewertungsgrundstücks ist im 
Flächennutzungsplan von Arzbach als Wohnbau­
fläche (W) dargestellt. 

Das Bewertungsgrundstück liegt im Bereich des 
Bebauungsplans „Auf der Horrei" der Ortsge­
meinde Arzbach aus dem Jahr 1996. Dieser ist 
planungsrechtlich maßgeblich! 
Laut Nutzungsschablone befindet sich das Bewer­
tungsgrundstück im Dorfgebiet, Grundflächenzahl 
0,4, Geschoßflächenzahl 1,0, Dachneigung 30-45 
Grad. 
Es ist im Bereich der Hauptstraße bergseits eine 
Firsthöhe von 11,0 m angegeben. 
Die Bezugspunkte sind dem Bebauungsplan zu 
entnehmen. 
Es sind Baugrenzen fesegesetzt. Es sind Festset­
zungen zur Dachform und -neigung , der Dachein­
deckung und -farbe, der Dachgauben und der Bau­
körpergestaltung vorgegeben. Weitere Festset­
zungen sind zu berücksichtigen! 

Das Grundstück ist unbebaut. 

Entwicklungszustand; Abgabensituation 

Entwicklungszustand (Grund­
stücksqualität): 

Das Bewertungsgrundstück wird als baureifes 
Land eingestuft. 
Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich­
rechtlichen Vorschriften baulich nutzbar sind (§ 3 
Abs. 4 lmmobilienwertermittlungsverordnung (lm­
moWertV) . 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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Abgabensituation: 

Derzeitige und künftige Nutzung 

Erläuterung: 

AZ 25-08-01 Seite 23 von 32 

Nach dem Eindruck beim Ortstermin handelt es 
sich bei dem Bewertungsgrundstück um eine „Alt­
Erschliessung" , für die nach Kenntnis alle kommu­
nalen Abgaben abgerechnet und bezahlt sind. 
Hinweis: Für eventue lle zukünftige Erweiterungen 
und Verbesserungen kann auch künftig erneut 
eine Abgabenpflicht entstehen . 

Das in der Flurkarte angegebene Gebäude im 
Bereich des Bewertungsgrundstücks wurde 
laut Angangen der Miteigentümerin nach einer 
Explosion und einem daraus resultierenden 
Brandschaden abgerissen. 
Das Grundstück ist aktuell unbebaut und bis auf 
das ausgeübte Wegerecht des Nachbargrund­
stücks auch ungenutzt. 

56337 Arzbach, Hauptstraße 34 
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6 FOTOS DER ÖRTLICHKEIT 

Bild 1 
Blick in die „Hauptstraße" mit Teilen der 
Umgebungsbebau ung. 

Bild 3 
Das Bewertungsgru ·- - ' - L" - ' · 

AZ 25-08-01 Seite 24 von 32 

Bild 2 
Das Bewertungsgru ndstück. 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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7 VERFAHRENSWAHL 

7.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das unbebaute Grundstück in 
56337 Arzbach , Hauptstraße 34, zum Wertermittlungsstichtag 19.11.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Arzbach 1167 5 

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche 
Arzbach 13 30/1 375 m2 

7.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der lmmobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. 
im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV 21 ). Neben oder 
anste lle von Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwer­
termittlung herangezogen werden (vg l. § 40 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). 
Bodenrichtwerte sind geeignet , wenn sie entsprechend 
• dem Entwicklungsz ustand gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung , 

• dem beitragsrechtlichen Zustand , 

• der jeweils vorherrschende n Grundstücksgestalt, 

• der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

• der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 

hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von 
Grundstücken , die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden , für die im We­
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliege n. Er ist bezogen auf den Quad­
ratmeter Grundstüc ksfläche . Der veröffent lichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner ab­
soluten Höhe auf Plausibi lität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bo­
denwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen 
des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeei nflussenden 
Grundstücksmerkma len - wie Erschließungszustand , beitragsrechtlicher Zustand , Lage­
merkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit , 
Grundstückszuschnitt - sind durch entspreche nde Anpassungen des Bodenrichtwerts be­
rücksichtigt. 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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8 BODENWERTERMITTLUNG 

8.1 Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 115,00 €/m2 zum Stichtag 01.01 .2024. 

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 

Art der baulichen Nutzung 
abgabenrechtlicher Zustand 
Grundstückstiefe 
Grundstücksgröße 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag 
Entwicklungszustand 
Art der baulichen Nutzung 
abgabenrechtlicher Zustand 

Grundstückst iefe 
Grundstücksgröße 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

baureifes Land 
Mischgebiet (M) 
Frei 

40 m 
500 m2 

19.11.2025 
baureifes Land 
Mischgebiet (M) 
Frei 

unregelmäßig 
375 m2 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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Bodenrichtwertkarte 

1, 15 €Jm (7'202) LF GR 28 

1,20 Elm' (7102) A 33 

AZ 25-08-01 

115 Elm' (0010) 
B bf MT 40 500 

,15 €/m7 (7203) LF GR ;a 
.20 Elm' (7103) LF A (33 

25.0B.202~z;, 059 GeoBas;s,DE / LVe,mGeoRP (2025) 

140 Elm' (0020) 
B bfW 700 

Seite 27 von 32 

130 Elm' (0060) 
B bf W600 

07) LF GR 2c 

301 ) LF F 3000 m\/1 

€/!Jf (7107) 1$ A 33 

Auszug von Tei l inhalten aus dem Amtlich en Liegenscha ftskataste rinform at ion ssystem (ALKIS®) 
Die Uegenschaftskarte generiert aus dem Amtlichen Uegenschaftskataster-informat1onssystem (ALKi5('1>) - stellt den Nachweis des L1egenschaftskatasters fur 
die Lage und die Beschreibung der Liegenschaften dar Die Karte enthalt u.a. die Hausnummern, Gebaude, Straßennamen, Flurstucksgrenzen und Flurstucks ­
nummern. 

Datenquelle 
Liegenschaftskarte Rheinland -Pfalz, Landesamt für Vermessung und Geobas1sinfo rmation Rheinland-Pfalz Stand: August 
2025 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 

 



Immobilienbewertung Löw AZ 25-08-01 Seite 28 von 32 

8.2 Bodenwertermittlung 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand Erläuterung 
beitragsfreier Bodenrichtwert = 115,00 €/m2 

Werteinfluss durch im BRW nicht enthaltene Beiträge + 0,00 €/m2 

abgabenfreier Bodenrichtwert = 115,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01 .01.2024 19.11.2025 X 1,00 1 

III. 

Lage mittlere Lage einfache Lage X 0,90 2 

lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 103,50 €/m2 3 
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes land X 1,00 
Art der baulichen Mischgebiet (M) Mischgebiet (M) X 1,00 
Nutzung 

Grundstückstiefe 40 m unregelmäßig X 0,90 4 

Grundstücks- 500 m2 375 m2 
X 1,06 5 

größe 

angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert = 98,74 €/m 2 

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt 
noch ausstehende Abgaben - 0,00 €/m2 

abgabenfreier relativer Bodenwert = 98,74 €/m 2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

Angepasster beitragsfreier Bodenwert = 98,74 €/m2 

Beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Beiträge - 0,00 €/m2 

Bodenwert = 98,74 €/m2 

Fläche X 375,00 m2 

abgabenfreier Bodenwert = 37.027,13 € 

Abzüglich Wegerecht , pauschal - 2.000,00 € 

Grundstückswert unter Berücksichtigung des Rechtes 35.027,13 € 

rd. 35.000,00 € 

Der abgabenfreie Bodenwert des Grundstücks beträgt zum Wertermittlungsstichtag 
19.11.2025 insgesamt 35.000.00 €. 
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Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

1 
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In diesem Gutachten wird der Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2024 verwendet. Bis zum 
Wertermittlungsstichtag ist keine signifikante Bodenwertänderung feststellbar . Eine Anpas­
sung ist deshalb nicht erforder lich. 

2 
Die Richtwertzone ist relativ groß. Das Bewertungsgrundstück hat befindet sich an der im 
Verhältnis stark befahrene n „Hauptstraße ". In diesem Bereich ist auch mit mehreren 
Starkregenereignissen zu rechnen. Hierfür wird ein Lageabschlag von 10 % berücksichtigt. 

3 
Auf diesen „an die Lage und die Anbauart angepassten abgabenfreien Bodenwert" ist der 
Marktanpassungsfaktor des Sachwertverfahrens abzustellen (der lageangepasste Boden­
wert dient als Maßstab für die Wirtschaftskraft der Region bzw. die Kaufkraft der Nachfrager 
nach Grundstücken in dieser Lage; die Anbauart bestimmt den objektartspezifischen Sach­
wertfaktor mit). Die danach ggf. noch berücksichtigten den Bodenwert beeinflussenden 
Grundstücksmerkmale gehen in den Gesamtbodenwert ein und beeinflussen demzufo lge 
über die Höhe des vorläufigen Sachwerts (Substanzwert) den Marktanpassungsfaktor. 

4 
Das Bewertungsgrundstück hat eine unregelmäßige Grundstücksform. Hierfür erfolgt ein 
Abschlag von 10 %. 

5 
Das Richtwertgrundstück wurde mit einer Größe von 500 m2 angegeben. Das Bewertungs­
grundstück ist mit 375 m2 wesent lich kleiner. Für kleinere Grundstücke werden im Verhält­
nis höhere Quadratmeterpreise bezahlt. Deshalb erfolgt auf der Grundlage von Umrech­
nungskoeff izienten eine Anpassung. 

Ermittlung des Anpassungsfak tors: 
Zugrunde gelegte Methodik: Sprengnetter (nicht GFZ bereinigt) 
Objektart: Ein- und Zweifamilienwohnhaus (freistehend) 

Fläche Koeffizient 
Bewertunqsobiekt 365,00 1,01 
Verqleichsobiekt 500,00 0,95 

Anpassungsfakto r = Koeffizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 1,06 

6 
Im nördlichen Grundstücksbereich wird eine Fläche von etwa 14 m x 3 m = 42 m2 als Zu­
fahrt für das Nachbargrundstück genutzt. Es besteht ein entsprechendes Wegerecht. 
Es wird unterstellt , dass bei einer künftigen Bebauung des Grundstücks diese Zufahrt 
auch für eigene Zwecke genutzt wird . Deshalb erfolgt hier ein Abschlag von 50 % auf den 
anteiligen Grundstückswert. 
Es erfolgt ein pauschaler Abschlag von 2.000,00 € für das Wegerecht. 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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9 VERKEHRSWERT 

Der Verkehrswert des Flurstücks ergibt sich aus dem angepassten Bodenwert. 

Der Verkehrswert des unbebauten Grundstücks in 

56637 Arzbach, Hauptstraße 34 

/ Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Arzbach 1167 5 

Gemarkunq Flur Flurstück 
Arzbach 13 30/1 

wird zum Wertermittlungsstichtag 19.1 1.2025 mit rd. 

35.000,00 € 

in Worten: fünfunddreißigtausend Euro 
geschätzt. 

Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ableh­
nungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständige r 
nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden 
kann. 

Koblenz, den 19. November 2025 

Bianca Löw 

56337 Arzbach , Hauptstraße 34 
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10 RECHTSGRUNDLAGEN , VERWENDETE LITERATUR 

10.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswert ermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (lmmob ilienwertermittlungsverordnung -
lmmoWertV) 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

10.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur /Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobi lienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen , Loseblatt­
sammlung , Sprengnette r Immobilienbewertung , Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommenta r, Loseblatt­
sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung , Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

[3] Sprengne tter (Hrsg.): Sprengnett er Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilien­
bewertung 

[4] Sprengnetter / Kierig:. lmmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur 
lmmobilien wertermittlungsverordnung , Sprengnetter Immobilienbewertung , Sinzig 
2010 

[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertr ichtlinie und NHK 2010 - Kommentar zu der neuen 
Werterm ittlungs richtl inie zum Sachwertverfahren , Sprengnetter Immobilienbewertung, 
Sinzig 2013 

[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung , 2. Auflage , 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 
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10.3 Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und 
den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigke it des ermittelten Verkehrswerts. Die sonst igen 
Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Außerdem wird darauf hingewiesen , dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Stra­
ßenkarte, Stadtplan , Lageplan , Luftbild , u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. 
Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt 
werden. 
Urheberschutz , alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und 
den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen 
Beschre ibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer ver­
einbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vor­
satz oder grobe Fahrlässigkeit , einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen , in Fällen der Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie , bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen 
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine 
Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonde­
rer Bedeutung ist (Kardinalpflicht ). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt . 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen , gesetzlichen Vertreters 
und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit , Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, 
die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist 
auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten 
beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden 
Einzelfall auf maximal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen , dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Stra­
ßenkarte , Stadtplan , Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. 
Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt 
werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen , 
dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteige­
rungsverfahrens veröffentlicht werden , in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Mo­
naten. 
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